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Jugendschutzgesetz 

(JuSchG) 
 

vom 23. Juli 2002 (BGBl I 2002, S. 2730)  
Zuletzt geändert durch Gesetz v. 24. Juni 2008 (BGBl. I 2008, S. 1075) 

 
(Auszüge) 

 
 

 
Abschnitt 1 
Allgemeines  

§1 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes 
1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind,  
2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind 
... 
 
(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien mit Texten, Bildern oder Tönen auf 
gegenständlichen Trägern, die zur Weitergabe geeignet, zur unmittelbaren Wahrnehmung 
bestimmt oder in einem Vorführ- oder Spielgerät eingebaut sind. Dem gegenständlichen 
Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen von Trägermedien steht das 
elektronische Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen gleich, soweit es 
sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 des Rundfunkstaatsvertrages handelt.  
 
(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien, die nach dem Telemediengesetz 
übermittelt oder zugänglich gemacht werden. 2Als Übermitteln oder Zugänglichmachen im 
Sinne von Satz 1 gilt das Bereithalten eigener oder fremder Inhalte.  
... 
 

§ 3 
Bekanntmachung der Vorschriften 

... 
(2) Zur Bekanntmachung der Alterseinstufung von Filmen und von Film- und Spielprogram-
men dürfen Veranstalter und Gewerbetreibende nur die in § 14 Abs. 2 genannten Kenn-
zeichnungen verwenden. Wer einen Film für öffentliche Filmveranstaltungen weitergibt, ist 
verpflichtet, den Veranstalter bei der Weitergabe auf die Alterseinstufung oder die Anbieter-
kennzeichnung nach § 14 Abs. 7 hinzuweisen. Für Filme, Film- und Spielprogramme, die 
nach § 14 Abs. 2 von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 gekennzeichnet sind, darf bei 
der Ankündigung oder Werbung weder auf jugendbeeinträchtigende Inhalte hingewiesen 
werden noch darf die Ankündigung oder Werbung in jugendbeeinträchtigender Weise 
erfolgen. 
... 
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Abschnitt 3 

Jugendschutz im Bereich der Medien 
...  
 

Unterabschnitt 2 
Telemedien 

 
§16 

Sonderregelungen für Telemedien 
 
Regelungen zu Telemedien, die in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 aufge-
nommen sind, bleiben Landesrecht vorbehalten. 
 
 

Abschnitt 4 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 

 
§17 

Name und Zuständigkeit 
 
(1) Die Bundesprüfstelle wird vom Bund errichtet. Sie führt den Namen "Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien". 
 
(2) Über eine Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien und über Streichungen aus 
dieser Liste entscheidet die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.  
 

§18 
Liste jugendgefährdender Medien 

 
(1) Träger und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendli-
chen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit zu gefährden, sind von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in eine 
Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen. Dazu zählen vor allem unsittliche, verro-
hend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien 
sowie Medien, in denen  
1. Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert dargestellt 

werden oder 
2. Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtigkeit 

nahe gelegt wird. 
 
 
 
(2) Die Liste ist in vier Teilen zu führen. 
 
1. In Teil A (Öffentliche Liste der Trägermedien) sind alle Trägermedien aufzunehmen, 

soweit sie nicht den Teilen B, C oder D zuzuordnen sind; 
 

2. in Teil B (Öffentliche Liste der Trägermedien mit absolutem Verbreitungsverbot) sind, 
soweit sie nicht Teil D zuzuordnen sind, Trägermedien aufzunehmen, die nach Einschät-
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zung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien einen in § 86, § 130, § 130a, 
§ 131, § 184a, § 184b oder § 184c des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalt haben; 
 

3. in Teil C (Nichtöffentliche Liste der Medien) sind diejenigen Trägermedien aufzunehmen, 
die nur deshalb nicht in Teil A aufzunehmen sind, weil bei ihnen von einer Bekanntma-
chung der Aufnahme in die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, sowie alle 
Telemedien, soweit sie nicht Teil D zuzuordnen sind; 
 

4. in Teil D (Nichtöffentliche Liste der Medien mit absolutem Verbreitungsverbot) sind 
diejenigen Trägermedien, die nur deshalb nicht in Teil B aufzunehmen sind, weil bei ihnen 
von einer Bekanntmachung der Aufnahme in die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 abzuse-
hen ist, sowie diejenigen Telemedien aufzunehmen, die nach Einschätzung der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien einen in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184a, § 
184b oder § 184c des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalt haben. 

 
(3) Ein Medium darf nicht in die Liste aufgenommen werden 
 
1. allein wegen seines politischen, sozialen, religiösen oder weltanschaulichen Inhalts, 
 
2. wenn es der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre dient, 
 
3. wenn es im öffentlichen Interesse liegt, es sei denn, dass die Art der Darstellung zu 

beanstanden ist. 
 
(4) In Fällen von geringer Bedeutung kann davon abgesehen werden, ein Medium in die 
Liste aufzunehmen. 
 
(5) Medien sind in die Liste aufzunehmen, wenn ein Gericht in einer rechtskräftigen Ent-
scheidung festgestellt hat, dass das Medium einen der in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184, 
§ 184a, § 184b oder § 184c des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte hat. 
 
(6) Telemedien sind in die Liste aufzunehmen, wenn die zentrale Aufsichtsstelle der Länder 
für den Jugendmedienschutz die Aufnahme in die Liste beantragt hat; es sei denn, der 
Antrag ist offensichtlich unbegründet oder im Hinblick auf die Spruchpraxis der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien unvertretbar. 
 
(7) Medien sind aus der Liste zu streichen, wenn die Voraussetzungen für eine Aufnahme 
nicht mehr vorliegen. Nach Ablauf von 25 Jahren verliert eine Aufnahme in die Liste ihre 
Wirkung. 
 
(8) Auf Filme, Film und Spielprogramme, die nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 gekennzeichnet 
sind, findet Absatz 1 keine Anwendung. Absatz 1 ist außerdem nicht anzuwenden, wenn die 
zentrale Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz über das Telemedium zuvor 
eine Entscheidung dahin gehend getroffen hat, dass die Voraussetzungen für die Aufnahme 
in die Liste jugendgefährdender Medien nach Absatz 1 nicht vorliegen. Hat eine anerkannte 
Einrichtung der Selbstkontrolle das Telemedium zuvor bewertet, so findet Absatz 1 nur dann 
Anwendung, wenn die zentrale Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz die 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach Absatz 1 
für gegeben hält.  
 
... 
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§ 21 

Verfahren 
 
(1) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird in der Regel auf Antrag tätig. 
 
(2) Antragsberechtigt sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
die obersten Landesjugendbehörden, die zentrale Aufsichtsstelle der Länder für den 
Jugendmedienschutz, die Landesjugendämter, die Jugendämter sowie für den Antrag auf 
Streichung aus der Liste auch die in Absatz 7 genannten Personen. 
 
(3) Kommt eine Listenaufnahme oder eine Streichung aus der Liste offensichtlich nicht in 
Betracht, so kann die oder der Vorsitzende das Verfahren einstellen. 
 
(4) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird von Amts wegen tätig, wenn 
eine in Absatz 2 nicht genannte Behörde oder ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe 
dies anregt und die oder der Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien die Durchführung des Verfahrens im Interesse des Jugendschutzes für geboten hält. 
 
(5) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird auf Veranlassung der oder des 
Vorsitzenden von Amts wegen tätig, 
 

1. wenn zweifelhaft ist, ob ein Medium mit einem bereits in die Liste aufgenommenen 
Medium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich ist, 
 
2. wenn bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Mediums in die 
Liste nach § 18 Abs. 7 Satz 1 nicht mehr vorliegen, oder 
 
3. wenn die Aufnahme in die Liste nach § 18 Abs. 7 Satz 2 wirkungslos wird und weiter 
hin die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Liste vorliegen. 
 

(6) Vor der Entscheidung über die Aufnahme eines Telemediums in die Liste hat die 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien der zentralen Aufsichtsstelle der Länder für 
den Jugendmedienschutz Gelegenheit zu geben, zu dem Telemedium unverzüglich Stellung 
zu nehmen. Die Stellungnahme hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien bei 
ihrer Entscheidung maßgeblich zu berücksichtigen. Soweit der Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien eine Stellungnahme der zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den 
Jugendmedienschutz innerhalb von fünf Werktagen nach Aufforderung nicht vorliegt, kann 
sie ohne diese Stellungnahme entscheiden. 
 
(7) Der Urheberin oder dem Urheber, der Inhaberin oder dem Inhaber der Nutzungsrechte 
sowie bei Telemedien dem Anbieter ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(8) Die Entscheidungen sind 
 

1. bei Trägermedien der Urheberin oder dem Urheber sowie der Inhaberin oder dem 
Inhaber der Nutzungsrechte, 
 
2. bei Telemedien der Urheberin oder dem Urheber sowie dem Anbieter, 
 
3. der antragstellenden Behörde, 
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4. dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den obersten Lan-
desjugendbehörden und der zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedien-
schutz  
 

zuzustellen. Sie hat die sich aus der Entscheidung ergebenden Verbreitungs- und Werbebe-
schränkungen im Einzelnen aufzuführen. Die Begründung ist beizufügen oder innerhalb 
einer Woche durch Zustellung nachzureichen. 
 
(9) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien soll mit der zentralen Aufsichtsstelle 
der Länder für den Jugendmedienschutz zusammenarbeiten und einen regelmäßigen 
Informationsaustausch pflegen.  
 
(10) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien kann ab dem 1. Januar 2004 für 
Verfahren, die auf Antrag der in Absatz 7 genannten Personen eingeleitet werden und die 
auf die Entscheidung gerichtet sind, dass ein Medium  
 

1. nicht mit einem bereits in die Liste für jugendgefährdende Medien aufgenommenen 
Medium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich ist oder 
 
2. aus der Liste für jugendgefährdende Medien zu streichen ist, 
Kosten (Gebühren und Auslagen) erheben. Das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze näher zu be-
stimmen. Das Verwaltungskostengesetz findet Anwendung. 

 
§ 22 

Aufnahme von periodischen Trägermedien und Telemedien 
 
(1) Periodisch erscheinende Trägermedien können auf die Dauer von drei bis zwölf Monaten 
in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen werden, wenn innerhalb von zwölf 
Monaten mehr als zwei ihrer Folgen in die Liste aufgenommen worden sind. Dies gilt nicht 
für Tageszeitungen und politische Zeitschriften. 
 
(2) Telemedien können auf die Dauer von drei bis zwölf Monaten in die Liste jugendgefähr-
dender Medien aufgenommen werden, wenn innerhalb von zwölf Monaten mehr als zwei 
ihrer Angebote in die Liste aufgenommen worden sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
 

§ 23 
Vereinfachtes Verfahren 

 
(1) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien kann im vereinfachten Verfahren in 
der Besetzung durch die oder den Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern, von denen 
eines den in § 19 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 genannten Gruppen angehören muss, einstimmig 
entscheiden, wenn das Medium offensichtlich geeignet ist, die Entwicklung von Kindern oder 
Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu gefährden. Kommt eine einstimmige Entscheidung nicht zustande, 
entscheidet die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in voller Besetzung (§ 19 
Abs. 5). 
 
(2) Eine Aufnahme in die Liste nach § 22 ist im vereinfachten Verfahren nicht möglich. 
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(3) Gegen die Entscheidung können die Betroffenen (§ 21 Abs. 7) innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Antrag auf Entscheidung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien in voller Besetzung stellen. 
 
(4) Nach Ablauf von zehn Jahren seit Aufnahme eines Mediums in die Liste kann die 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien die Streichung aus der Liste unter der 
Voraussetzung des § 21 Abs. 5 Nr. 2 im vereinfachten Verfahren beschließen. 
 
(5) Wenn die Gefahr besteht, dass ein Träger oder Telemedium kurzfristig in großem 
Umfange vertrieben, verbreitet oder zugänglich gemacht wird und die endgültige Listenauf-
nahme offensichtlich zu erwarten ist, kann die Aufnahme in die Liste im vereinfachten 
Verfahren vorläufig angeordnet werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(6) Die vorläufige Anordnung ist mit der abschließenden Entscheidung der Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien, jedoch spätestens nach Ablauf eines Monats, aus der Liste 
zu streichen. Die Frist des Satzes 1 kann vor ihrem Ablauf um höchstens einen Monat 
verlängert werden. Absatz 1 gilt entsprechend. Soweit die vorläufige Anordnung im Bundes-
anzeiger bekannt zu machen ist, gilt dies auch für die Verlängerung.  
 

§ 24 
Führung der Liste jugendgefährdender Medien 

 
(1) Die Liste jugendgefährdender Medien wird von der oder dem Vorsitzenden der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien geführt. 
 
(2) Entscheidungen über die Aufnahme in die Liste oder über Streichungen aus der Liste 
sind unverzüglich auszuführen. Die Liste ist unverzüglich zu korrigieren, wenn Entscheidun-
gen der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien aufgehoben werden oder außer 
Kraft treten. 
 
(3) Wird ein Trägermedium in die Liste aufgenommen oder aus ihr gestrichen, so ist dies 
unter Hinweis auf die zugrunde liegende Entscheidung im Bundesanzeiger bekannt zu 
machen. Von der Bekanntmachung ist abzusehen, wenn das Trägermedium lediglich durch 
Telemedien verbreitet wird oder wenn anzunehmen ist, dass die Bekanntmachung der 
Wahrung des Jugendschutzes schaden würde. 
 
(4) Wird ein Medium in Teil B oder D der Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen, 
so hat die oder der Vorsitzende dies der zuständigen Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen. 
Wird durch rechtskräftiges Urteil festgestellt, dass sein Inhalt den in Betracht kommenden 
Tatbestand des Strafgesetzbuches nicht verwirklicht, ist das Medium in Teil A oder C der 
Liste aufzunehmen. Die oder der Vorsitzende führt eine erneute Entscheidung der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien herbei, wenn in Betracht kommt, dass das Medium 
aus der Liste zu streichen ist. 
 
(5) Wird ein Telemedium in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen und ist die 
Tat im Ausland begangen worden, so soll die oder der Vorsitzende dies den im Bereich der 
Telemedien anerkannten Einrichtungen der Selbstkontrolle zum Zweck der Aufnahme in 
nutzerautonome Filterprogramme mitteilen. Die Mitteilung darf nur zum Zweck der Aufnahme 
in nutzerautonome Filterprogramme verwandt werden.  
 

§ 25 
Rechtsweg 
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(1) Für Klagen gegen eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien, ein Medium in die Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen oder einen 
Antrag auf Streichung aus der Liste abzulehnen, ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 
 
(2) Gegen eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, ein 
Medium nicht in die Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen, sowie gegen eine 
Einstellung des Verfahrens kann die antragstellende Behörde im Verwaltungsrechtsweg 
Klage erheben. 
 
(3) Die Klage ist gegen den Bund, vertreten durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährden-
de Medien, zu richten. 
 
(4) Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Vor Erhebung der Klage bedarf es keiner 
Nachprüfung in einem Vorverfahren, bei einer Entscheidung im vereinfachten Verfahren 
nach § 23 ist jedoch zunächst eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährden-
de Medien in der Besetzung nach § 19 Abs. 5 herbeizuführen.  
 
... 


